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Düsseldorf, Mittwoch, den 17. März 18,9.

Bekanntmachungenund Verordnungen der König!. Regierung.
Das Königl. hohe Ministerium des Schatzes und für das Staats, Kre- Nr. 64.

ditwestn hat zur Erleichterung der Inhaber von Staatsschuldscheinen unterm..^AA /A
Lösten Februar d. I., die nachfolgende Bekanntmachung erlassen, welche wir M«ats Schulv.
hierdurch zur allgemeinen Kunde bringen. //,°35^5,

Düsseldorf, am 12. März. 1819.
Komgl. Preuß. Regierung.

Zu mehrerer Erleichterung der außerhalb Berlin wohnenden Inhaber von
Staats'Schuldscheinen ist beschlossen worden, daß die Staats, Schuldscheine,
Behufs der Verabreichung der neuen Coupons für die Jahre 1819. bis 1822.,
in eben der Art, wie solches nach der Bekanntmachung vom 15ten Januar d.
I. bei der Controlle der Staatspapiere geschehen sollte, nunmehr auch bei den
betreffenden Königl. Regierungen eingereichtwerden können, und letztere ermäch,
tigt seyn sollen» demnächst die Prüfung, Abstempelung und das Ausgeben der
Coupons zu bewirken.

Dieses wird hierdurch zur öffentlichenKenntniß, den Königl. Regierungen
aber, wegen des hierbei zu beobachtenden Verfahrens^ zugleich folgendes zur
näheren Instruction gegeben:

tl die- Königl. Regierungen senden über sämmtliche bei ihnen eingereichte
Staats^Schuldscheine, ein nach Nummern, Buchstaben^ Kapitalste,
trägen und dem Namen des Prisentanten in clupl» angefertigtesgenaues
Verznchnß ein.

2) In dieses Verzeichnis dürfen nur solche Staats» Schuldscheine«nfgeNom-
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Mtn werden, bei welchen sich die richtige Abstempelung der vorletzten
Coupons aus der 5sris II. bereits vorfindet; - wo diese fehlt, sind die
Staatsschuldscheine unter Bemerkung des Präsentanten abgesondert, der
hiesigen Kontrolle der Staatspapiere zum direkten weiteren Verfahren
zu übersenden.

3) Die neuen Coupons werden, so weit sich hier nach Lage der Bücher bei
dem eingesandten Verzeichniß nichts zu erinnern findet, hiernächst jeder
Regierung mit einem Exemplar des Verzeichnissesund mit dem Stem<
pel zum Vermerk der Ausgabe der Coupons auf jedem Staats-Schuld,
schein übersandt werden, wobei derselben aber zur Pflicht gemacht wird,
das Abstempeln und Ausgeben der Coupons durch besonders zuverläßige
Beamte besorgen zu lassen.

4) Sobald das Ausgeben der Coupons bei der betreffendenRegierung voll,
endet ist, wird von derselben das Verzeichniß der bei ihr prasentirten
Staats > Schuldscheinedahin bescheinigt:

daß die Ausreichung der Coupons auf jedem Staats Schuldschein,
wozu sie gehören, abgestempelt worden sey, und daß sich dabei
nichts zu erinnern gefunden habe;

welchemnüchst das Verzeichnißzum Belag der Ausgabe mit dem Stempel
wieder an das unterzeichneteMinisterium zurückzusenden ist.

Hiernach haben sich die König!. Regierungen, ohne weitere spezielle Verfü,
gungen zu erwarten, zu achten und dieses auch in ihre Amtsblätter schleunigst
aufzunehmen.

Die Schemata zu den oben »<1 1. vorgeschriebenenVerzeichnissenwerden
den Regierungen durch die Controlle der Staatspaplere zugehen.

Berlin, den 25. Februar. 1819.
Ministerium des Schatzes und für das StaatS-Kreditwesen:

C. F. v. H a r d e n b e r g. Friese. Rother.

Nr 65. Die Heberollen der direkten und Gewerbesteuer für das Jahr 1819 sind
Bestimmung d.r bereits ,'m Monat Januar c. den Steuerempfängern zur Vollstreckung, zuge,
be deiRcl amo» gangkN»

di^Mri'gc» '" Die Steuerpflichtigen werden daher an die gehörige und prompt« Entrichtung
^^/! 3-üo. H"l Quoten erinnert und zugleich benachrichtigt: daß die peremtorische Frist zur

Eingabe etwaniger Beschwerdenüber irrige oder veihältnißwidrige Quotisationen,
bis Cnoe April dieses Jahrs bestimmt ist, und daß daher auf Reklamationen,
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welche später bei den betreffendenlandräthlichm Behörden einkommen, so wie
«uf diejenigen, welche ordnungswidrig bei uns unmittelbar übergeben werden
mögten, keine Rücksicht genommen werden wird.

Die Steuer»ErHeber haben die von Amtswegen zu machenden Reklamation
nen, welche sich blos auf durchaus unbeibringlichePosten einschränken müßen bis
zum letzten November des laufenden Jahrs den betreffenden Landräthen einzu»
reichen, indem später eingehendeLiquidationen unberücksichtigt bleiben müssen.

Den Herrn Landräthen liegt ob, für die zeitige Untersuchung und Beur¬
theilung der Beschwerdenzu sorgen, und solche vollständig und gehörig instruirt,
längstens bis Ende Juni c. zur Entscheidung und Feststellung, bei uns einzurei»
chen. In Ansehung der amtlichen Reklamationen, wird hierzu der Termin auf
den letzten Dezember l. I. festgesetzt. Jede Verspätung haben dieselbe zu verant,
Worten.

Im Uebrigen und besonders rücksichtlich der zur Abschreibung vorbehaltlich
der Wiederauflage, beziehungsweisezur unbedingten Niederschlagung, von Amts¬
wegen zu reklamirenben Beträge, werden die Herren Landräche und Steuer-
Erheber auf die Verordnung vom 8. März v. I. den vorliegenden Gegenstand
für das Jahr 1818 betreffend(Nro. 45 des vorjährigen Amtsblatts Nro. 11.)
verwiesen; auch wird denselbenso wie den reklamirenden Steuerpflichtigen zur
Nachachtung in Erinnerung gebracht, daß letztere, der erhobenen Beschwerfüh¬
rung ungeachtet, zur vorläufigen Zahlung ihrer Steuerquoten schuldig und <m>
zuhalten sind.

Düsseldorf den 12. März 1813.
König!. Preuß. Regierung:

Auszug
ans der Insiruetion, 6/ <3. Berlin vom 12ten Januar 1819., über das Nr. 66.
Verfahren bei Waarenversendungen, welche auf ihrem Wege abwechselnd ^^H7
das In- und Ausland berühren. - ab«eckftl«> I>"' und Alieland !»--

Vom König!, hohen Finanz,- Ministerium ist, mittelst eines Anhanges zur rühren.
Instruction vom 28sten Mai v. M., die Geschäfts'Verwaltung bei den Haupt»
Zollämtern betreffend, naher vorgeschrieben»wie das Verfahren bei Waaren-
Versendungen im Inlands mit Berührung des Auslandes,, nach Maaßgabe
des Gesetzes vom 28sten Mai v I. § Z. 22. und 23, und der Zollordnung,
von demselben Tajte z. 100. 101. 102 104 und 105, einzeln statt finden soll»
U«K werderr aus dieser näheren Instruction, folgende Punkte, mit dem Beine»
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ken bekannt gemacht, daß das weitereDetail in dem Anhange selbst eingesehen werden
kann, welcher zu dem Ende im hiesigen Hauptsllame uno dem N-benzollamte
zu Uerdingen, auch bei den Ortsvo.ständen hicrselbst, zu Elberfeld, Len-
nep, Solingen/ Essen, Crefeld und Gladbach ausgelegt ist.

Wenn nämlich:
1) aus dem Inlande durch das Ausland nacy dem Inlande Gegenstände

versendet werden, welche bloß dem Eingangszoll unterliegen, oder von
denen die Verbrauchssteuer nicht über 2 Rthlr. vom Centner beträgt,
(es mögen fremde versteuerte, oder gleichnamigeinländischeseyn), so
können solche zur Erreichung ihrer Bestimmung über Hauptzolläm¬
ter und Nebenzollämter erster Ordnung aus- und eingehen. In be¬
sondern Fällen wird der Transport auch über die Nebenzollämter
zweiter Ordnung verstattet werden.

2) Der Waarenführer giebt über Art und Menge der Waaren an der
Ausgangs-Zollstätte eine schriftliche Deklaration ab; das Amt revi,
dirt nach derselben die Waaren, bestimmt unter der Deklaration die

Dauer ihrer Gültigkeit für das Eingangs» Amt, bescheinigt die«,
folgte Ausfuhr nach davon genommener Ueberzeugung und giebt die
bescheinigteDeklaration nach deren Eintragung, dem Waarenführer
zurück.

3) Ein Verschluß der Waaren ist, in sofern der Waarenführer solchen
nicht verlangen möchte, nicht erforderlich, trägt dieser darauf an, und
ist der Verschluß, der Eigenschaft der Waaren nach, zuläßig, so ist
derselbe anzulegen. Zu demselben Zwecke kann die Anlegung des
Verschlussesauch schon bei einem Amt im Innern, (wo ein Steuer,
Amt besteht) welches mit den dazu nöthigen Werkzeugenversehen ist,
erfolgen.

4) Im Eingangs - Amte werden die Waaren angemeldet, die Deklaration
wird abgegeben, jene weroen nach dieser revidnt und nach richtigem
Befunde mit dem Legitimationsscheine zum Durchgänge durch den
Controlle Bezirk abgelassen.

5) Der Aus- und Eingang solcher Gegenstände, welche mehr als 2
Rchlr. Verbrauchssteuer vom Centner, oder bei Flüssigkeiten einen
G.oschen, oder darüber pr. Quart betragen, und gleichnamigerin»
ländischer Artikel ist der Regel nach, nur über Hauptzollämter ver,
stattet. Ausnahmen hiervon werden in besonderenFällen nachgege¬
ben werden.

,. . WWWWWMllMW
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6) Die Ausganzsgefälle von diesen Waaren müssen entweder pfandweise
niedergelegt, oder Lurch Bürgschaft sicher gestellt werden Es kann
dieß nach der Wahl des Wasrenführers bei jedem Steuer-Umte im
Innern, (wo ein Steueramt besteht) cder erst in der Ausgangs-Zoll,
stelle geschahen. Im ersten Falle wird lediglich ein Depositenschein
ercheilt, in welchem bemerkt ist, welcher Betrag an Ausgangs, Zoll,
Gefallen sicher gestellt worden, ohne daß die Waaren zur Revision ge-
stellt zu werden brauchen. Dieß geschieht erst im AusganMmte mit
Abgabe des Depositenscheins und der Deklaration. Auf den Grund
der letzter« wird die Waare im Aus, und Eingangs« Amte, wie zu
1. bestimmt, behandelt, der Ausfuhr-Zoll wird im Ausgangsamte
nicht erhoben, und der entweder schon mitgebrachte, oder wenn die
Sicherheitleistung erst im Zollamte gestehen, von diesem ausgestellte
Depositenschein der mit der Legitimation versehenen Deklaration an-
gestempelt. Im Eingangsamte erhält der Waarenführer den Elstern
mit der Bescheinigung des richtigen Eingangs der Waaren, und
daß die Bürgschaft erledigt sey, zurück, um den Rückempfang derseli
ben beim betreffenden Amte zu extrahiren.

7) Ausgangszollpflichtige Waaren, welche für das Ausland bestimmt,
nach der Verlassung der nächsten Gränze in ihrem Wege noch ein¬
mal das Inland berühren müssen, werden, gleich gewöhnlichem zoll¬
pflichtigem Ausgangsgute, behandelt, so, daß nicht eine Pfandlegung
der Ausgangs gefalle, sondern deren volle tarifmäßige Entrichtung ein¬
tritt. In der Quittung wird ausdrücklich bemerkt, daß noch einmal
das Inland, auf welcher Straße,, und wahrend der zu bestimmenden
Zeit durchfahren wird, daher dieses gleich angegeben werden muß,
und daß im letzten Zollamte die Güter ohne nochmalige Entrichtung
des Ausfuhrzolles, auszulassen seyen. Im Engangsamte wird die

Waare zur Revision gestellt, nach der Quittung revidirt, und diese>
vor der Rückstellung an den Waarenführe«, dann mit der Bescheini¬
gung des Eingangs der Waare versehen, wenn sie ausdrücklich auf
die Passage noch einmal durch das Inland gerich et ist.

Im letzten AusganZsamte wird alödann die Waare nach zuvor ge¬
schehener Revision auf den Grund der Quittung und deren Ein/,,
trazung frei ausgelassr«.

Zu den Deklarationen und LeZitimations > Scheinen folgen die un,
jen siebende Wuster.
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8) Bleibt der Nachweis des Wieder, Eingangs ausgangs-zollpflichtiger
(nach dem Inlande bestimmter) Waaren über die gegebene Frist aus,
so werden aus dem Depositum, oder der Bürgschaft die schuldigen
GefHlle eingezogen.

Bei Bestimmung der Frist, wie lange die mitgehendenBescheinigun¬
gen bei Durchfahrung des Auslandes gültig seyn sollen, ist auf die
dazu nothwendige Zeit Rücksicht zu nehmen, so, daß solche nicht auf
längere Zeit, als gerade erforderlich ist, ausgestellt werden dürfen.

Düsseldorf, den 10. März. 1819.
König!. Preuß. Regierung.

Muster.
Deklaration

nachfolgender Waaren, als:

welche Endes Unterzeichneter, der von
über das Zollamt zu ausführt, um sie über das Zollamt
zu wieder einzuführen.

Die Richtigkeit dieser Deklaration bescheinige ich mit meiner Unterschrift,
den ten

kName, mit Angabe des Karakters.>

Legitimation-Attestdes Ausgangs-Zollamts.
Den richtigen Ausgang oben verzeichneter Waaren bescheinigt daS unier»

'zeichnete Zollamt, mit folgenden Bemerkungen:
(unter)

1) Die Waaren gehen ^^ Plombage - Verschluß, und derselbe ist vom

Amte ^selbst) wie folgt, angelegt,
2) für den Ausgangs-Zoll ist taut angistewpcltem Depositenscheindes Amts

(Hieselbst) .
(zu ) ""l Sicherheit bestellt,.

3) obige Deklarativ« wird in Betreff der Menge und Art der Waarm noch
über folgende Posten, wie nachstehend, näher erklärt.

Dieß Legitimation'Attest ist nur in so fern gültig, als die darin bezeichn
nett»! Waaren mit demselbenbis zum te» d, I. beim
Eingangs, Amt ein dessen.

»MW»»
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Umstehend verzeichnete Waaren sind den d. I. hier
eingegnngen, bei der Revision richtig befunden, und in dem Notiz »Buch unter
Nummer eingetragen. Dem Waaren-Führer ist der ungestempelt
geweftne Depositenscheinmit dem Eingangs - Atteste versehen, zurückgestellt, über
dessen Empfang derselbe hierunter quittirt.

den ten

Zoll-Amt.
Nachrichtlich: Alle Angaben über Menge müssen in Buchstaben »usge,

druckt werden.

Dem Kaufmann Wilhelm Theodor Evers zu Köln ist unter dem 4ten Nr. 67.
November v. I. von den: Königl. Ministerium des Handels ein Patent über Nilh.Th!<z/°r«
das ausschließliche Recht zur Benutzung der vom Herrn General Major von <n Köln,für eme
Rbdlich angegebenen eigenthümlichenMethode, Ziegelsteine zu streichen, auf A« der Ziegel.
fünf nacheinander folgende, mit dem tsten Iuly 18l9 beginnende, Jahre, für "".^A,,
sämmtliche Provinzen der Monarchie diesseits derWcser ertheilt worden, welches
hierdurch zur öffentlichenKunde gebracht wird.

Düsseldorf den 4. März 18lg.
Königl. Preuß. Regierung.

Gemäß einer Verfügung des Königl. Polizei-Ministeriums vom 17» b. M.
ist die Annahme der NiederländischerSeits ausgewiesenen russischen und polni¬
schen Verbrecher und Vagabunden, zum Transport in ihre Heimath durch die
preuss. Monarchie, verboten; welches allen Polizei-Behörden hiermit zur Nach¬
richt und Achtung bekannt gemacht wird.

Düsseldorf den 8. März 18l9.
Kdnigl. Preuß. Regierung.

Die Königliche Regierung zu Arnsberg hat in ihrem Amtsblatt« unterm
23ten Januar c » eine Bekanntmachung erlassen, nach welcher sich daselbst
mehrere Einwohner aus den Königlichen Provinzen zwischen Weser uno Rhein
zum Hausirhanvel gemeldet haben, ohne sich sogleich darüber zu legitimiren, daß
und wie viel Steuer sie in ihren Wohnorten für das gedachte Gewerbe bezahlt
haben. Von diesem Umstände hängt es jedoch lediglich ab, ob der Palentpflich¬
tige nochmals zur Erlegung der Gewerbesteuer anzuhalten oder davon frey zu
lassen ist.

Wlr machen solches den diffeitigenHausirem nachrichtlich bekannt, mit der

Nr. 63.
Verbot de«

Tr«n6portes
luffischer und

pelnischenArres-
tanten, aus be»
Niederlande!»
»ach der Hei,'

math
/. 2/.83.

Nr. 69.
Den Hlnisier«

Handel betr.
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Anweisung, ihr Patent, oder ihren Gewerbschein stets bei sich zu führen, weil sie
sonst sich selbst beizumessen haben, wenn sie in andern Regierungsbezirken eben¬
falls zur El legung der Gewerbesteuer angehalten werden.

Düsseldorf den 9 März 1819.
Königs. Preuß, Regierung.

Bekanntmachungen und Verordnungen anderer Behörden.
Beschlagnohme Zufolge Rescripts des König!. Ministers zur Revision der Gesetzgebung und

Emowmente."'Iustizorganisatlon in den neuen Provinzen, Herrn Großkanzlers v. Beyme Exzellenz
ä. ä. Beilin den 19. rn pr. wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht,

wie nach den jetzt bestehenden administrativen Grundsätzen ein Beschlag
auf die Besoldung und die Emolumente eines Civil-Beamten nur in der
Masse gestattet werden kann, daß gegen diejenige, die nur 40K Rthlr.
oder weniger Diensteinkünfte haben, überall kein Beschlag zugelassen, bei
den übrigen aber der Beschlag auf die Hälfte des nach Abrechnung der
400 Rthlr. bleibenden Ueberschußes der Besoldung und Emolumente«.
zuläßig ist.

Cöln den 5. März 1819.
König!. Innnediat-Iustij-Ccmmifflon.

Sicherheit s-P o l i z e i.
Denentwichenen Da der unterm 2lten vorigen Monats aus der Stafanstalt entwichene
Pcter Isbeit Peter Isbert sich am 9ten dieses Monats wieder eingefunden hat, so wird

der am 22tcn vorigen Monats gegen ihn erlassene Steckbrief hiemit wieder zu,
rückgenommen.

Werden den 11. März 18l9.
Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

Düsselooi-f, gedruckt in der I. C. Dänzer'schen Buchdrucker«.

tzf»'?-'T7 -"/""H !̂ " '


	[Seite]
	Seite 110
	Seite 111
	Seite 112
	Seite 113
	Seite 114
	Seite 115
	Seite 116

